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B E S C H W E R D E  

in Sachen 

Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) , Aarbergergasse 61/Postfach 8676, 
3001 Bern, vertreten durch VCS-Sektion Aargau, Asylstrasse 1, 5000 Aarau, 

Beschwerdeführer, 

vertreten durch RA Martin Pestalozzi, Anwaltsbüro Pestalozzi & Vogler, 
Seefeldstrasse 9a, 8630 Rüti ZH, 

gegen 

Gemeinderat Spreitenbach , Poststrasse 13, 8957 Spreitenbach, 

und 

Genossenschaft Migros Aare , Industriestrasse 20, 3321 Schönbühl, 

Mitbeteiligte, 

diese vertreten durch RA Alexander Rey, Binder Rechtsanwälte, 
Langhaus am Bahnhof, 5401 Baden, 
 
 
betreffend  Gestaltungsplan 

»P 092 Handels- und Gewerbezone Ost (HGO)«, 
Spreitenbach. 
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R E C H T S B E G E H R E N  

1. Es sei der angefochtene Beschluss des Beschwerde gegners 
vom 27. August 2012 aufzuheben, soweit damit die Ei nwen-
dungen des Beschwerdeführers abgewiesen werden und der 
angefochtene Gestaltungsplan »P 092 Handels- und Ge wer-
bezone Ost (HGO)« beschlossen wird. 

2. Es sei die Sache zur Durchführung einer umfassen den Um-
weltverträglichkeitsprüfung unter Einbezug der best ehenden 
Anlage Tivoli und des damit zusammenhängenden Gesam t-
komplexes Shoppi-Tivoli/Limmatpark/Umweltarena sowi e zur 
Anordnung der sich aus dieser Umweltverträglichkeit sprü-
fung ergebenden Massnahmen an den Beschwerdegegner 
zurückzuweisen. 

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zul asten des 
Beschwerdegegners, eventualiter zulasten der Mitbet eiligten. 

 

 

B E G R Ü N D U N G  

1.  Formel les 

1 Der angefochtene Entscheid liegt bei. 

Beweisofferte: 

Beilage 1 Protokollauszug Gemeinderat Spreitenbach vom 27. August 2012 

 

2 Es sind die vollständigen Akten des aktuellen Verfahrens sowie sämtliche Akten 

der relevanten weiteren Verfahren gemäss nachfolgender Begründung1 von Am-

tes wegen beizuziehen. Zu den Beizugsakten der relevanten weiteren Verfahren 

ist dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör zu gewähren, indem ihm nach 

dem Aktenbeizug Gelegenheit zu einer ergänzenden Stellungnahme eingeräumt 

wird. 

                                            
1  Vgl. insbesondere hinten Ziffer 35, 41 und 45. 
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Beweisofferte: 

Aktenbeizug von Amtes wegen 

 

3 Der Unterzeichner ist von der VCS-Sektion Aargau gehörig bevollmächtigt; diese 

ist ihrerseits vom VCS Schweiz schriftlich für diese konkrete Beschwerde bevoll-

mächtigt.2 

Beweisofferte: 

Beilage 2 Kopie Anwaltsvollmacht vom 10. November 2011 
 (Original bei den vom Beschwerdegegner zu edierenden Akten.) 
Beilage 3 Verbandsvollmacht vom 28. September 2012 

 

4 Entsprechend der Bestimmung von Art. 55 Abs. 4 USG hat der Zentralvorstand als 

oberstes Exekutivorgan des VCS Schweiz am 9. März 2009 die Erhebung dieser 

Verbandsbeschwerde beschlossen.3 Der VCS Schweiz ist ein Verein im Sinne des 

ZGB; bei Vereinen ist der Vorstand das oberste Exekutivorgan.4 Das blieb in ver-

schiedenen Verfahren im Kanton Aargau bisher unbestritten.5 

Beweisofferte: 

Im Bestreitungsfall vorbehalten. 

 

5 Für das Vorhaben wurde eine UVP durchgeführt. Die Legitimation des Beschwer-

deführers ist aufgrund von Art. 55 USG i.V.m. Ziffer 20 Anhang VBO6 gegeben. 

6 Die hier erhobene Rüge der ungenügenden UVP ist eine umweltschutzrechtliche 

Fragestellung, welche einen Rechtsbereich im Sinne von Art. 55 Abs. 2 USG be-

trifft, der seit mehr als zehn Jahren Gegenstand des statutarischen Zwecks des 

VCS Schweiz bildet. Auch das blieb bereits in verschiedenen Verfahren bis vor 

Bundesgericht unbestritten. 

                                            
2  Art. 55 Abs. 5 USG. 
3  Vgl. Beilage 3. 
4  Art. 69 ZGB. 
5  Vgl. beispielsweise RRB Nr. 2009-000353 vom 11. März 2009 oder RRB Nr. 2010-001321 vom 

15. September 2010. 
6  SR 814.076. 
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Beweisofferte: 

Im Bestreitungsfall vorbehalten. 

 

7 Der angefochtene Entscheid datiert vom 27. August 2012. Gemäss der mit § 25 f. 

BauG übereinstimmenden Rechtsmittelbelehrung läuft die Beschwerdefrist erst ab 

der Publikation im kantonalen Amtsblatt. Diese erfolgte im Amtsblatt Nr. 37 vom 

14. September 2012.7 Die Beschwerdefrist von 30 Tagen ist somit gewahrt. 

8 Der Beschwerdeführer hat bereits am Einwendungsverfahren teilgenommen, 

womit das gesetzliche Erfordernis der formellen Beschwer8 erfüllt ist. 

9 Die formellen Eintretensvoraussetzungen sind somit erfüllt. Im Übrigen wird auf 

das nachfolgend zum Materiellen Ausgeführte verwiesen. 

2.  Mater ie l les 

2.1. Argumentation des Beschwerdeführers im 
Einwendungsverfahren 

10 Unbestritten ist, dass der hier angefochtene Gestaltungsplan als solcher UVP-

pflichtig ist. Der Beschwerdeführer verlangte im Einwendungsverfahren aus den 

nachfolgenden Gründen zudem die Durchführung einer umfassenden UVP unter 

Einbezug der bestehenden Anlage Tivoli und des damit zusammenhängenden 

Gesamtkomplexes Shoppi-Tivoli/Limmatpark/Umweltarena. 

11 Der OBI-Fachmarkt wird gemäss Gestaltungsplan direkt an das bestehende 

Einkaufszentrum Tivoli angebaut und gemäss Richtprojekt auch baulich damit 

verbunden.9 Das Konzept ist eine »Ergänzung des Einkaufszentrums Tivoli durch 

einen OBI-Markt angrenzend an das bestehende Einkaufszentrum«.10 Andernorts 

ist von der »Zusatznutzung OBI« bezüglich des Einkaufszentrums Tivoli die Rede; 

                                            
7  S. 1764. 
8  Art.55b Abs. 2 USG. 
9  Vgl. auch UVB 1. Stufe S. 3 (fortan abgekürzt als »UVB«). 
10  UVB S. 3. 



 6 
____________________________________________________________________ 

 
 
 

VB (69763) (69783).docx / TOTAL 26 SEITE(N) 

insbesondere die Parkierungssituation könne »nur im Verbund beurteilt werden«.11 

Zu diesem Verbund gehören Shoppi und Tivoli, Limmatpark und Umweltarena.12 

12 Projektentwickler bzw. Bauherrschaft des Gestaltungsplanvorhabens ist die 

Genossenschaft Migros Aare.13 OBI gehört zur Migros.14 Die Migros ist auch 

Stockwerkeigentümerin im Tivoli15 und einer der Hauptnutzer im Shoppi-Tivoli 

(Migros Do it + Garden, Migros Florissimo, Migros m electronics, Migros Micasa, 

Migros MM, Migros MMM, Migros Restaurant, Migros Take Away, zwei Denner-

Filialen, zwei Ex Libris-Filialen, Hotelplan).16 

13 Gemäss § 15 SNV wird die Erschliessung der Zone HGO mit der Teilerschlies-

sung der Zone HGW (Einkaufszentrum Tivoli) zusammengefasst.17 Die bestehen-

de Erschliessung des Tivoli wird ausgebaut, so dass eine Verbindung der Parkie-

rungsebenen möglich wird.18 Die Parkierung HGO ergänzt die bestehende Parkie-

rung des Tivoli; es handelt sich dabei um ein gemeinsames Parking mit verschie-

denen Ein- und Ausfahrten.19 »Es ist eine gemeinsame Parkierung vorgesehen.«20 

Bei der Verkehrsprognose wird davon ausgegangen, dass 60 % der 300 Kunden-

parkfelder für den Verkauf für Kunden, welche bereits im Tivoli einkaufen, zur Ver-

fügung stehen, und nur 120 Parkfelder dem Neuverkehr dienen. Die Angestellten-

parkplätze für das Verkaufspersonal im Bereich HGO werden im Parkhaus 

Limmatpark zur Verfügung gestellt.21 

14 Durch das Vorhaben wird zusätzlicher Verkehr generiert. Die Warenanlieferung 

erfolgt durch 64 Lastwagen und 20 Lieferwagen pro Tag. Die Nutzungen der neu-

                                            
11  Verkehrsbericht Shoppi-Tivoli S. 3. 
12  Verkehrsbericht HGO S. 8. 
13  Planungsbericht S. 14; UVB S. 1. 
14  www.migros.ch/de/unternehmen/migros-gruppe/detailhandel.html. 
15  http://www.shoppitivoli.ch/de/ueber-uns/daten-und-fakten. 
16  www.shoppitivoli.ch/de/einkaufen-essen-trinken/shops-von-a-z; 

www.migros.ch/de/unternehmen/migros-gruppe/detailhandel.html. 
17  Vgl. auch Verkehrsbericht HGO S. 6. 
18  Planungsbericht S. 7. 
19  Verkehrsbericht HGO S. 8. 
20  Abteilung Raumentwicklung, Vorprüfungsbericht, S. 7. 
21  Parkplatznachweis S. 12. 
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en Verkaufsflächen und der Wohnungen und Dienstleistungserbringung erzeugt 

einen Verkehr von 1‘695 PW pro Tag.22 Dementsprechend verursacht das Vorha-

ben Mehremissionen bei den Luftschadstoffen NOx, VOC und PM10.
23 Der gesam-

te jährliche Schadstoffausstoss im Betrieb wird im UVB für die Zeit nach der Reali-

sierung des Vorhabens (2020) mit 1‘402 kg NOx, 628 kg VOC und 536 kg PM10 

angegeben.24 

15 Die Gemeinde Spreitenbach gilt als Gebiet mit übermässigen Immissionen von 

Stickstoffdioxid; als Gebiet mit übermässigen Immissionen von Feinstaub gilt das 

ganze Kantonsgebiet.25 Dementsprechend besteht die Verpflichtung zur lufthygie-

nischen Sanierung und zu den notwendigen vorsorglichen und verschärften Emis-

sionsbegrenzungen.26 

16 Als (Sonder-)Nutzungsplan legt der Gestaltungsplan Randbedingungen fest, die 

im anschliessenden Baubewilligungsverfahren verbindlich sind, da eine akzessori-

sche Überprüfung des Nutzungsplans im Baubewilligungsverfahren grundsätzlich 

ausgeschlossen ist. Dies gilt umso mehr, wenn das Gestaltungsplanverfahren das 

für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit massgebliche Verfahren ist. Im Bau-

bewilligungsverfahren findet daher keine entsprechende Prüfung mehr statt. Von 

Interesse ist deshalb, inwiefern der Gestaltungsplan Festlegungen trifft, die lufthy-

gienisch von Bedeutung sind. Dabei geht es vor allem um die Erschliessung mit 

dem öffentlichen Verkehr, die zulässige Parkplatzzahl und die Parkplatzbewirt-

schaftung sowie die Anbindung des Langsamverkehrs.27 Weil der Gestaltungsplan 

im Baubewilligungsverfahren nicht mehr akzessorisch überprüft werden kann, 

aber auch weil sich das Planungsverfahren ganz allgemein besser für eine koordi-

nierte Festsetzung von raumplanerischen und anderen Massnahmen zur Emissi-

onsbegrenzung eignet, sind in solchen Fällen die zur Emissionsbegrenzung erfor-

derlichen Massnahmen grundsätzlich bereits bei der Planfestsetzung verbindlich 

                                            
22  UVB S. 10. 
23 UVB S. 42. 
24  UVB S. 45. 
25  Anhang 3 der Verordnung EGUWR. 
26  Art. 11 Abs. 2 und 3 i.V.m. Art. 12 USG. 
27  BGE FREIENBACH 131 II 103 E. 2.4.1. 
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zu bestimmen. Im Übrigen ist zu beachten, dass die verschiedenen in Frage ste-

henden Massnahmen sich gegenseitig beeinflussen und voneinander abhängen. 

So wird eine wirksame Parkplatzbewirtschaftung dazu beitragen, dass die Anzahl 

der zu errichtenden Parkplätze gesenkt werden kann. Parkplatzbewirtschaftung 

und die Begrenzung der Parkplatzzahl setzen aber auch voraus, dass der Kund-

schaft eine Alternative — am ehesten in Form einer attraktiven Erschliessung 

durch den öffentlichen Verkehr — zur Verfügung steht, um das Einkaufszentrum 

zu erreichen.28  

17 Angesichts des dargestellten und aktenkundigen Sachverhalts ist ein funktioneller 

Zusammenhang zwischen dem Einkaufszentrum Tivoli und dem mit dem Gestal-

tungsplan ermöglichten OBI-Fachmarkt klar gegeben. Sowohl das Tivoli als auch 

der OBI-Fachmarkt dienen dem gleichen Benutzerkreis29 und bilden eine betriebli-

che Einheit.30 Im vorliegenden Fall kommt die Identität der Migros als Bauherr-

schaft im Gestaltungsplanperimeter einerseits und als Stockwerkeigentümerin im 

Tivoli bzw. eine der Hauptnutzerinnen im Shoppi-Tivoli hinzu. Zudem existiert eine 

gemeinsame Organisation und Zwecksetzung zwischen der Migros als Bauherr-

schaft im Gestaltungsplanperimeter und allen anderen Eigentümern bzw. Nutzern 

des Shoppi-Tivoli.31 

18 Gemäss Art. 2 Abs. 4 LRV gelten als neue Anlagen unter anderem auch Anlagen, 

die umgebaut, erweitert oder instand gestellt werden, wenn dadurch höhere oder 

andere Emissionen zu erwarten sind. Allein schon deshalb bilden die funktionell 

miteinander direkt verbundenen Anlagen des Gestaltungsplanperimeters HGO 

und des Tivoli gesamthaft eine neue Anlage.32 Weil das Tivoli seinerseits funktio-

nell zum Gesamtkomplex Shoppi-Tivoli/Limmatpark/Umweltarena gehört33, ist die-

ser um die Anlagen des Gestaltungsplanperimeters HGO erweiterte Gesamtkom-

plex rechtlich zwingend insgesamt als neue Anlage zu qualifizieren. 

                                            
28  BGE FREIENBACH 131 II 103 E. 3.3 S.117 f. 
29  RAUSCH/KELLER, Kommentar USG, 2. Auflage, N 35 zu Art. 9 USG (heute Art. 10a USG). 
30  GRIFFEL/RAUSCH, Kommentar USG, Ergänzungsband, N 23 zu Art.10a USG. 
31  GRIFFEL/RAUSCH, Kommentar USG, Ergänzungsband, N 21 zu Art.10a USG. 
32  BGE FREIENBACH 131 II 103 E. 2.1.2 S. 107 f. 
33  Vgl. vorn Ziffer 11 und hinten Ziffer 20. 
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19 Die Emissionsbegrenzungen nach Art. 11 USG gelten sowohl für neue wie auch 

für bestehende Anlagen. Gemäss Art. 16 Abs. 1 USG müssen Anlagen, die den 

Vorschriften dieses Gesetzes oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgeset-

ze nicht genügen, saniert werden. Insbesondere darf gemäss Art. 18 Abs. 2 USG 

eine sanierungsbedürftige Anlage nur umgebaut oder erweitert werden, wenn sie 

gleichzeitig saniert wird. Art. 2 Abs. 4 LRV, der zu einer Anwendung der für neue 

Anlagen vorgesehenen Emissionsbegrenzungen auf umgebaute bestehende An-

lagen führt, kann daher auch als Ausführungsvorschrift zu Art. 18 USG aufgefasst 

werden.34 

20 Zugleich sind die Anlagen des Gestaltungsplanperimeters HGO als wesentliche 

Erweiterung der bestehenden Anlage Tivoli und des damit zusammenhängenden 

Gesamtkomplexes Shoppi-Tivoli/Limmatpark/Umweltarena zu qualifizieren, wes-

halb sich die UVP-Pflicht auch aus Art. 2 Abs. 1 UVPV ergibt. Beim vorliegenden 

Gestaltungsplan handelt es sich um eine bereits als solche UVP-pflichtige Son-

dernutzungsplanung im Sinne von Art. 5 Abs. 3 UVPV.35 Die Schwellenwerte der 

UVP-Pflicht werden allein schon mit den neuen Nutzungen in der HGO erheblich 

überschritten. Wie bereits dargelegt, erzeugt das neue Vorhaben allein erhebli-

chen Mehrverkehr, mit welchem auch die entsprechenden Mehremissionen ver-

bunden sein werden.36 

21 Die geschilderte Sach- und Rechtslage hat zur Folge, dass die erforderlichen 

Emissionsbegrenzungen für die gesamte Anlage festzusetzen sind.37 Insbesonde-

re muss die Parkplatzbewirtschaftung die neuen und die bereits bestehenden 

Parkplätze erfassen, und es muss auch die Frage der erforderlichen bzw. zulässi-

gen Parkplatzzahl, das heisst die Begrenzung der Parkplatzzahl aus lufthygieni-

schen Gründen, für das gesamte erweiterte Einkaufszentrum geprüft und neu 

                                            
34  BGE FREIENBACH 131 II 103 E. 2.1.2 S. 108. 
35  So für das kantonale Recht ausdrücklich § 32 EGUWR. 
36  Vgl. vorn Ziffer 14. 
37  BGE FREIENBACH 131 II 103 E. 2.1.2 S. 108. 
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festgesetzt werden. Die Bestandesgarantie steht dem nicht entgegen, weil die er-

weiterte Anlage als neu anzusehen ist.38 

22 An dieser Begründung seiner Rechtsbegehren hält der Beschwerdeführer vollum-

fänglich fest. Nachfolgend wird dargelegt, dass die vom Beschwerdegegner dage-

gen angeführten Argumente allesamt nicht stichhaltig sind. 

2.2. Auseinandersetzung mit dem angefochtenen 
Einwendungsentscheid 

2.2.1. Zur formellen Argumentation in Erwägung 1: 

2.2.1.1. Grundsätzliches 

23 Der Beschwerdegegner behauptet, die früher durchgeführten bau- und nutzungs-

ordnungsrelevanten Verfahren seien im vorliegenden Gestaltungsplanverfahren zu 

beachten und vieles sei dadurch bereits präjudiziert worden, weshalb diese 

Grundlagen vom Beschwerdeführer heute nicht mehr weiter infrage gestellt wer-

den könnten. Erwähnt werden explizit § 11 BNO gemäss den Beschlüssen vom 

26. August 2003/26. Januar 2005 und die Teiländerung von § 11 BNO (HGO) vom 

21. Juni 2005/26. Oktober 2005. Dem Beschwerdeführer wird vorgehalten, gegen 

die BNO 2003/2005 keine Rechtsmittel eingelegt zu haben. 

24 Der Beschwerdegegner übersieht bei dieser Argumentation ganz grundsätzlich 

Folgendes: 

25 Übergeordnete richt- und nutzungsplanerische Festlegungen, für welche noch 

keine Prüfung der Umweltverträglichkeit erfolgte, stehen immer unter dem Vorbe-

halt, dass ein konkretes Vorhaben diese Prüfung im dafür massgeblichen Verfah-

ren in jeder Hinsicht besteht.39 

26 Erweist sich im vorliegenden Fall erst das aktuelle Gestaltungsplanverfahren als 

das für die Durchführung der UVP massgebende Verfahren, sind deshalb schon 

von Bundesrechts wegen in diesem massgebenden Verfahren alle sich aus der 

                                            
38  BGE FREIENBACH E. 2.1.2 S. 108. 
39  BGE KREUZLINGEN 1A.60/2002 E. 3.1. 
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UVP ergebenden Massnahmen auch dann anzuordnen, wenn sie auf der überge-

ordneten Stufe noch nicht vorgesehen sind oder allenfalls sogar mit Vorgaben der 

übergeordneten Stufe im Widerspruch stehen. 

27 Weiter übersieht der Beschwerdegegner, dass der Beschwerdeführer nur dann 

Rechtsmittel einlegen kann, wenn entweder eine UVP durchgeführt wird oder er 

zu Recht geltend machen kann, dass eine UVP hätte durchgeführt werden sollen. 

Handelte es sich (noch) nicht um ein UVP-pflichtiges Vorhaben, kann dem Be-

schwerdeführer auch nicht entgegengehalten werden, dass er keine Rechtsmittel 

ergriffen habe. 

28 Die Prüfung der Umweltverträglichkeit erfolgt anlagebezogen40 und wird von der 

(zuständigen) Behörde durchgeführt, die im Rahmen eines Bewilligungs-, Geneh-

migungs- oder Konzessionsverfahrens über das Projekt entscheidet41. Grundsätz-

lich bestimmt die UVPV das für die Prüfung massgebliche Verfahren im Anhang 

zur UVPV. Für die hier relevanten beiden UVP-pflichtigen Anlagetypen Nr. 11.4, 

Parkhäuser und Parkplätze für mehr als 500 Motorwagen, und Nr. 80.5, Einkaufs-

zentren und Fachmärkte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 7500 m² verweist 

die UVPV auf das kantonale Recht. 

29 In einem solchen Fall haben die Kantone dasjenige Verfahren zu wählen, dass 

eine frühzeitige und umfassende Prüfung ermöglicht; wenn die Kantone für be-

stimmte Anlagen eine Sondernutzungsplanung (Detailnutzungsplanung) vorsehen, 

gilt diese als massgebliches Verfahren, wenn sie eine umfassende Prüfung er-

möglicht.42 Sieht überdies entweder das Bundesrecht oder das kantonale Recht 

eine mehrstufige Prüfung in verschiedenen Verfahrensschritten vor, so wird die 

Prüfung bei jedem Verfahrensschritt so weit durchgeführt, als die Auswirkungen 

des Projekts auf die Umwelt für den jeweiligen Entscheid bekannt sein müssen.43 

                                            
40  Art.10a USG. 
41  Art. 5 Abs. 1 UVPV. 
42  Art. 5 Abs. 3 Satz 2 und 3 UVPV. 
43  Art. 6 UVPV. 
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30 § 32 Abs. 1 EG UWR schreibt vor, dass die Umweltverträglichkeit in demjenigen 

Verfahren geprüft wird, indem das Vorhaben öffentlich aufgelegt wird. Wird im 

Hinblick auf ein Vorhaben eine Nutzungsplanung durchgeführt, erfolgt gemäss 

§ 32 Abs. 2 EG UWR die erste Stufe der UVP bereits in diesem Verfahren. Wird 

das Vorhaben in mehreren Verfahren öffentlich aufgelegt, wird gemäss § 32 

Abs. 3 EG UWR die UVP möglichst frühzeitig und in jedem Verfahren so weit 

durchgeführt, wie die Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt für den jeweiligen 

Entscheid bekannt sein müssen; Einwände gegen UVP-pflichtige Anlagen sind nur 

soweit zulässig, als sie nicht im vorausgegangenen Verfahrensstadium vorge-

bracht werden konnten. Auf eine mehrstufige UVP darf gemäss § 32 Abs. 4 EG 

UWR dann verzichtet werden, wenn in der ersten Stufe das Vorhaben im Hinblick 

auf das Umweltrecht bereits umfassend beurteilt werden kann. Der Entscheid dar-

über, ob für ein Vorhaben eine UVP durchzuführen ist, obliegt nach § 33 Abs. 1 

EG UWR grundsätzlich der zuständigen Behörde (Prüfbehörde), wobei gemäss 

§ 33 Abs. 2 EG UWR die Prüfbehörde vor ihrem Entscheid die Stellungnahme der 

kantonalen Fachstelle einholt. Als Leitverfahren gelten aufgrund von § 33 Abs. 3 

EG UWR die entsprechenden Verfahren nach der Bau- und Raumplanungsge-

setzgebung. 

31 In korrekter Ausführung des Bundesrechts verlangt deshalb auch das kantonale 

Recht für die Durchführung einer UVP immer das Vorliegen eines konkreten »Vor-

habens« bzw. in der Terminologie des USG einer konkreten »Anlage«. Nur anla-

gebezogen ist eine einigermassen konkretisierte Prüfung der Umweltverträglich-

keit mit der notwendigen Zuverlässigkeit der Befunde möglich. Auch vorangehen-

de Nutzungsplanungen müssen deshalb bereits im Hinblick auf ein konkretes Vor-

haben durchgeführt werden, damit sie als solche bereits UVP-pflichtig werden. 

Aufgrund des klaren Wortlauts von Art. 5 Abs. 3 UVPV sind dabei von Bundes-

rechts wegen nur Sondernutzungsplanungen (Detailnutzungsplanungen) UVP-

pflichtig, also keine Nutzungsplanungen mit dem Charakter einer blossen Rah-

mennutzungsplanung bzw. nach der Aargauer Terminologie keine »allgemeinen 

Nutzungspläne«. 
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32 Als Unterscheidungskriterium zwischen Rahmennutzungsplanung und Sondernut-

zungsplanung dient dabei auch die Zuständigkeitsordnung gemäss § 25 BauG: 

Die allgemeinen Nutzungspläne werden gemäss § 25 Abs. 1 BauG durch das 

nach der Gemeindeorganisation zuständige Organ erlassen, in Spreitenbach also 

durch die Gemeindeversammlung. Demgegenüber beschliesst die Sondernut-

zungspläne gemäss § 25 Abs. 3 BauG der Gemeinderat.44  

33 An diesen rechtlichen Vorgaben sind nun die vom Beschwerdegegner ins Feld 

geführten BNO-Änderungen zu messen, welche dem angefochtenen Gestaltungs-

plan vorangegangen sind. 

2.2.1.1. Zur BNO 2003 

34 § 11 BNO in der Fassung von 2003 ist systematisch im Abschnitt 3 »Zonenvor-

schriften« bzw. im dortigen Unterabschnitt 3.1 »Bauzonen« eingeordnet und be-

zieht sich generell auf die »Handels- und Gewerbezone«. 

35 Geregelt wird in sieben Absätzen Folgendes: 

♦ Abs. 1: Zulässige Nutzungen. 

♦ Abs. 2: Grünflächen und Freiflächen. 

♦ Abs. 3: Pflicht, Abstellplätze in Parkhäusern unterzubringen. 

♦ Abs. 4: Pflicht, umweltfreundliche Heizungssysteme zu verwenden. 

♦ Abs. 5: Aufteilung der Handels-und Gewerbezone HG in ein Gebiet Nord 
(HGN), Gebiet West (HGW) und ein Gebiet Ost (HGO). 

♦ Abs. 6: Gestaltungsplanpflicht für grössere Erweiterungsbauten und grös-
sere Umnutzungen in den Gebieten HGO und HGW. 

♦ Abs. 7: Zulassung von Verkaufsflächen nur bis zu einem Anteil von 10% 
der zulässigen Bruttogeschossfläche; Verbot von Einkaufszentren und 
Fachmärkten. 

Beweisofferte: 

Beizug der vollständigen Akten des damaligen Nutzungsplanungsverfahrens 2003  
von Amtes wegen 

 

                                            
44  Die ebenfalls in die Zuständigkeit des Gemeinderates fallenden unwesentlichen Änderungen 

der allgemeinen Nutzungspläne stehen hier nicht zur Diskussion. 
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36 Es handelt sich somit um eine Bestimmung der am 26. August 2003 von der 

Gemeindeversammlung beschlossenen Rahmennutzungsplanung ohne jeden Be-

zug zu einem konkreten Vorhaben. Eine UVP-Pflicht für diese Bestimmung war 

unter keinem Gesichtspunkt gegeben. 

37 Die Bezugnahme des Beschwerdegegners auf diese BNO-Bestimmung im 

Zusammenhang mit der Frage, welche konkreten Anlagen funktionell so miteinan-

der verbunden sind, dass sie in die UVP für den hier umstrittenen Gestaltungsplan 

einbezogen werden müssen, entbehrt somit jeder sachlichen und rechtlichen 

Grundlage. 

2.2.1.2. Zur Teiländerung von § 11 BNO von 2005 

38 Mit der Teiländerung im Jahre 2005 wurde § 11 Abs. 7 BNO dahingehend geän-

dert, dass 

♦ im Gebiet HGO neue Einkaufszentren und Fachmärkte bis zu insgesamt 
maximal 10'000 m² Nettoladenfläche zulässig sind; 

♦ für publikumsintensive Nutzungen zum Zeitpunkt der Eröffnung eine kos-
tenpflichtige Parkplatzbewirtschaftung eingeführt sein muss; 

♦ die Parkierungsanlage und insbesondere die Ausfahrtbereiche derart 
auszugestalten sind, dass eine Ausfahrtsdosierung in Betrieb genommen 
werden kann, deren Anordnung im Bedarfsfall durch den Gemeinderat er-
folgt. 

39 Gegen diese Teiländerung »HGO« der BNO Spreitenbach erhob der Beschwerde-

führer am 17. Mai 2005 Einsprache und beantragte verfahrensrechtlich die Sistie-

rung des Verfahrens bis zur rechtskräftigen Erledigung der damals hängigen Ver-

waltungsgerichtsbeschwerde des Beschwerdeführers betreffend die Teiländerun-

gen »Wille« sowie materiell die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

für die Teiländerung HGO und die Anordnung der sich daraus ergebenden Mass-

nahmen und eventualiter die Ablehnung der Teiländerung zufolge Bundesrechts-

widrigkeit. 

40 Mit Beschluss vom 13. Juni 2005 wies der Beschwerdegegner die damalige 

Einsprache des Beschwerdeführers unter Hinweis auf die Erwägungen vollum-

fänglich ab. Er erwog dabei unter anderem Folgendes: 
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♦ Für eine Sistierung bestehe kein Grund, weil allfällige weitere Einschrän-
kungen im nachfolgenden Gestaltungsplanverfahren berücksichtigt wer-
den könnten, falls sich solche aus dem Bundesgerichtsverfahren mit 
Auswirkungen auf das Gebiet HGO ergeben sollten.45 

♦ Zur UVP-Pflicht hiess es im Entscheid wörtlich:46 

»Das vorliegend betroffene Gebiet 'HGO' unterliegt jedoch zusätz-
lich der Gestaltungsplanpflicht. Ohne Vorliegen eines rechtskräftigen Ge-
staltungsplans kann kein Baugesuch eingereicht werden. Art. 5 Abs. 3 
UVPV hält ausdrücklich fest, dass die Sondernutzungsplanung das mass-
gebliche Verfahren darstellt, falls eine solche vorgesehen ist. In diesem 
Sinne ist auch § 20 USD zu verstehen: Wird eine Nutzungsplanung im 
Hinblick auf ein konkretes Vorhaben durchgeführt, so hat die 1. Stufe der 
UVP in diesem Verfahren zu erfolgen. Der Begriff Nutzungsplanung um-
fasst auch den Gestaltungsplan als Sondernutzungsplanung (§ 21 BauG 
im Abschnitt III. Sondernutzungsplanung [Erschliessungs- und Gestal-
tungsplanung]). 

Da mit der Teiländerung BNO 'HGO' gerade kein konkretes Projekt 
verfolgt wird und das Gebiet zusätzlich der Gestaltungsplanpflicht unter-
steht, ist das Gestaltungsplanverfahren das massgebende Leitverfahren 
für die Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Der Antrag auf Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 
schon im Verfahren betreffend die Teiländerung BNO 'HGO' ist deshalb 
abzuweisen.« 

♦ Die Rügen zur materiellen Bundesrechtswidrigkeit wurden ebenfalls ab-
gewiesen.47 

41 Die Teiländerung von 2005 betraf überdies wiederum die Rahmennutzungsord-

nung und war als solche von der Gemeindeversammlung zu genehmigen. Auch 

unter diesem Aspekt entfiel eine auf Art. 5 Abs. 3 UVPV gestützte Umweltverträg-

lichkeitsprüfung. 

Beweisofferte: 

Beizug der vollständigen Akten des damaligen Nutzungsplanungsverfahrens 2005  
(inkl. Einspracheverfahren) von Amtes wegen 

 

42 Weil also in der Tat kein konkretes Projekt zur Diskussion stand und es sich bei 

der Teiländerung von 2005 somit nicht um eine projektspezifische Sondernut-

                                            
45  Erwägung 2 a.E., S. 3. 
46  Erwägung 3, S. 4. 
47  Erwägung 4, S. 4 f. 
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zungsplanung im Sinne von Art. 5 Abs. 3 UVPV handelte, blieb dem Beschwerde-

führer damals nichts anderes übrig, als jenen in diesem Punkt rechtlich korrekten 

Einspracheentscheid zu akzeptieren. War aber die damalige Teiländerung der 

BNO nicht UVP-pflichtig, entfiel auch die Legitimation des Beschwerdeführers zu 

einer damaligen Beschwerde gegen die übrigen abgewiesenen Rügen. Der Be-

schwerdeführer musste und durfte sich damals auf die für das nun aktuelle Gestal-

tungsplanverfahren in Aussicht gestellte korrekte Durchführung der UVP verlas-

sen. Mit der damaligen Einsprache wollte er denn auch nicht zuletzt genau diese 

Klärung herbeiführen, um allfälligem späteren Rechtsverlust vorzubeugen. 

43 Die Behauptung des Beschwerdegegners, die umweltrechtliche Prüfung habe sich 

2005 ins nachfolgende Sondernutzungsplanungsverfahren verschoben, weil der 

Beschwerdeführer sein Beschwerderecht nicht geltend gemacht habe, steht also 

im Widerspruch zum damaligen eigenen Einspracheentscheid des Beschwerde-

gegners. Die Durchführung der UVP im Sondernutzungsplanungsverfahren ent-

sprach damals und entspricht auch heute noch der bundesrechtlichen Rechtslage 

und den vom Kanton dazu erlassenen Verfahrensbestimmungen. Ob der Be-

schwerdeführer sein Beschwerderecht geltend machte oder nicht, ist für die Frage, 

auf welcher Planungsstufe die UVP durchzuführen war, rechtlich gar nicht rele-

vant. Aus den dargelegten Gründen konnte der Beschwerdeführer sein Beschwer-

derecht im Anschluss an den Einspracheentscheid gar nicht geltend machen. Das 

war damals auch die (zutreffende) Rechtsauffassung des Beschwerdegegners. 

2.2.1.3. Zur Teiländerung § 11 BNO von 2010 

44 Der Beschwerdegegner beruft sich schliesslich auch noch auf die weitere BNO-

Revision von 2010 in der Zone HG, gegen welche keine Einsprachen erhoben 

worden seien, insbesondere auch nicht vom Beschwerdeführer. 

45 Diese Teiländerung 2010 bezieht sich einmal mehr auf die Stufe Rahmennut-

zungsplanung und fällt in die Kompetenz der Gemeindeversammlung. Sie hat zum 

Zweck, in der Teilzone HGO auch Wohnnutzungen und Hochhäuser zuzulassen. 

Zudem wird für das Gebiet HGO ein Mobilitätskonzept vorgeschrieben, welches 

mindestens aufzeigt, wie das Verkehrsaufkommen bewältigt und mit welchen 
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Massnahmen die Nutzung des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs 

gefördert wird. 

Beweisofferte: 

Beizug der vollständigen Akten des Nutzungsplanungsverfahrens 2010  
von Amtes wegen 
 

46 Unter welchem Gesichtspunkt diese Teiländerung als solche UVP-pflichtig sein 

soll, legt der Beschwerdegegner nirgends dar. Mangels UVP-Pflicht entfiel aber 

auch das Beschwerderecht des Beschwerdeführers, weshalb er in Kenntnis des 

diesbezüglich korrekten Entscheids des Beschwerdegegners von 2005 auch keine 

Einsprache mehr erheben musste. 

47 Soweit der Beschwerdegegner zusätzlich erwähnt, in den aktuellen Einwendungen 

zum Gestaltungsplan sei die Problematik »Wohnnutzung« nicht thematisiert wor-

den, ist festzuhalten, dass Wohnnutzungen als solche nicht UVP-pflichtig sind und 

im Übrigen auch nur durchschnittliche Emissionen im Sinne der bundesgerichtli-

chen Rechtsprechung verursachen. Es genügte deshalb, wenn der Beschwerde-

führer in seinen Einwendungen den mit dem Gestaltungsplan induzierten Verkehr 

insgesamt und die mit dem Gestaltungsplan insgesamt vorgesehene Parkplatz-

zahl thematisierte. Auf die BNO-Änderung von 2010 musste er also gar nicht kon-

kret eingehen. 

2.2.1.4. Zu den Behauptungen des Beschwerdegegners 

48 Der Beschwerdegegner geht fälschlicherweise davon aus, dass es hier um eine 

akzessorische Überprüfung der vorangehenden rechtskräftigen BNO-Verfahren 

gehe. Das ist aus den dargelegten Gründen nicht der Fall. Rechtsfrage ist einzig, 

in welchem Umfang für den aktuellen Gestaltungsplan eine UVP durchgeführt 

werden muss. 

49 Diese Rechtsfrage wird nicht durch die Bestimmungen der Rahmennutzungspla-

nung präjudiziert und auch nicht vom Perimeter des Gestaltungsplans HGO als 

solchem bestimmt, sondern sie entscheidet sich allein an der konkreten Ausge-

staltung des aktuellen Sondernutzungsplans. Wenn dieser aktuelle Sondernut-

zungsplan für die damit geplante Anlage den dargestellten funktionellen Zusam-
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menhang zur bestehenden Anlage Einkaufszentrum Tivoli und damit zum mit die-

sem zusammenhängenden Gesamtkomplex Shoppi-Tivoli/Limmatpark/Umwelt-

arena schafft, ist aufgrund dieses rechtlich relevanten Sachverhalts die UVP eben 

im entsprechenden Umfang durchzuführen und es erweist sich die auf die im Ge-

staltungsplanperimeter geplante Anlage beschränkte bisherige UVP als nicht 

sachgerecht und damit auch als nicht rechtskonform. Der Beschwerdegegner ver-

kennt, dass die UVP anlagebezogen ist und es deshalb nicht um die einzelnen 

Gestaltungsplanperimeter als raumplanungsrechtliche Gebiete geht. 

50 Entgegen der verfehlten Auffassung des Beschwerdegegners sind die Bestim-

mungen von § 11 BNO in Sachen HGO nicht abschliessend48 und können von 

Bundesrechts wegen die auf der Stufe Gestaltungsplan notwendige UVP nicht 

präjudizieren. Die Behauptung des Beschwerdegegners, der Beschwerdeführer 

müsse sich die aktuelle Fassung der BNO in Sachen HGO »voll anrechnen las-

sen« und es könnten diese kommunalen Baurechtsbestimmungen nicht mehr in 

Frage gestellt werden, ist deshalb im Zusammenhang mit der Frage des Umfangs 

der UVP-Pflicht so abwegig wie die Behauptung, der Beschwerdeführer dürfe sich 

im vorliegenden Gestaltungsplanverfahren nur noch mit den neuen Bestimmungen 

des Gestaltungsplans HGO und den Sondernutzungsvorschriften SNV auseinan-

dersetzen. 

51 Die aus dieser unhaltbaren Argumentation abgeleitete Scheinlogik, es sei dem 

Beschwerdeführer aus verfahrensrechtlichen Bestimmungen verwehrt, eine UVP 

über das gesamte Gebiet HG bzw. eine entsprechende Anpassung im Gestal-

tungsplan HGO zu verlangen, entbehrt jeder sachlichen und rechtlichen Grundla-

ge.  

52 Wie dargelegt, hat es der Beschwerdeführer keineswegs verpasst, im richtigen 

Verfahren und zum richtigen Zeitpunkt eine UVP über das Gesamte zu verlangen. 

Vorher gab es keine UVP-Pflicht und damit kein entsprechendes Recht des Be-

schwerdeführers. 

                                            
48  Vgl. vorn Ziffer 25 f. 
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53 Schlechthin absurd ist die Behauptung des Beschwerdegegners, der Beschwerde-

führer hätte bereits im BNO-Verfahren 2003 und vor allem 2005 verlangen müs-

sen, dass in die BNO eine Bestimmung aufgenommen werden müsse, die eine 

UVP über das gesamte HG-Gebiet beinhalten müsse, sollte im Gebiet HGO ein-

mal ein Baugesuch zur Diskussion stehen, was offensichtlich nicht geschehen sei. 

Der für den Umfang einer UVP massgebende Anlagebegriff und der zwischen ver-

schiedenen Vorhaben im Sinne von Art. 8 USG massgebende funktionelle Zu-

sammenhang ergeben sich direkt aus dem Bundesrecht.49 Ob der funktionelle Zu-

sammenhang in einem konkreten Einzelfall gegeben ist, ist eine im Zeitpunkt der 

Prüfung der UVP-Pflicht im massgebenden Verfahren aufgrund des in diesem 

Zeitpunkt konkret gegebenen Sachverhalts zu entscheidende Rechtsfrage. Zur 

Beantwortung dieser Rechtsfrage sind die dafür zuständigen Behörden von Amtes 

wegen verpflichtet. Eine Pflicht der Umweltverbände, vorsorglich zu beantragen, 

dass das einschlägige Bundesrecht in kommunalen Bau- und Nutzungsordnungen 

wiedergegeben wird, besteht nicht. Aus den bereits dargelegten Gründen gab es 

überdies auch auf der Stufe BNO bisher gar kein Beschwerderecht des Be-

schwerdeführers für die Durchsetzung des vom Beschwerdegegner Behaupteten. 

54 Der dargestellte funktionelle Zusammenhang zwischen der neuen Anlage im 

Gestaltungsplanperimeter HGO und dem bestehenden Einkaufszentrum Tivoli und 

damit zum mit diesem zusammenhängenden Gesamtkomplex Shoppi-

Tivoli/Limmatpark/Umweltarena ergab sich erstmals aus den Auflageakten des 

Gestaltungsplans. Vorher war ein solcher funktioneller Zusammenhang nicht er-

kennbar. Von einer Zusammenlegung der Erschliessung mit jener des Einkaufs-

zentrums Tivoli oder sonstigen funktionellen Verbindungen mit diesen Einkaufs-

zentrum war insbesondere im BNO-Verfahren 2005 nirgends die Rede.50 

55 Die formelle Argumentation des Beschwerdegegners, welcher 2005 eine Einspra-

che des Beschwerdeführers mit dem Verweis auf die UVP-Pflicht im nachfolgen-

den Gestaltungsplanverfahren abwies, und welcher nun dem Beschwerdeführer 

                                            
49  BGE PRATTELN 1A.110/2006 E. 2.2.1 f. 
50  Planungsbericht Teiländerung BNO »HGO« vom 4. April 2005. 
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vorwirft, er hätte den richtigen Zeitpunkt für die Rüge der notwendigen umfassen-

den UVP verpasst, verstösst schliesslich krass gegen Treu und Glauben und ist 

entsprechend willkürlich. Art. 9 BV gibt jeder Person den Anspruch, von den staat-

lichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. 

Diese Verfassungsbestimmung gilt auch für den Beschwerdegegner. 

2.2.2. Zur materiellen Argumentation 

2.2.2.1. Zu Erwägung 2a): 

56 Das hier vom Beschwerdegegner erwähnte Mobilitätskonzept vom 18. Dezember 

2006 war nicht Teil der Auflageakten. Es ist vom Beschwerdegegner zu edieren 

und es ist dem Beschwerdeführer eine Frist zur Stellungnahme dazu anzusetzen. 

Beweisofferte: 

Edition gemäss Kontext 

 

57 Es bedeutet eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs51, wenn sich der Be-

schwerdegegner auf Dokumente stützt, welche nicht Teil der Auflageakten waren, 

und zu welchen der Beschwerdeführer im Einwendungsverfahren nie hatte Stel-

lung nehmen können. 

58 Inwiefern ein solches Mobilitätskonzept gegen die vom Beschwerdeführer hier 

geforderte umfassende UVP unter Einbezug des funktionell zusammenhängenden 

Einkaufszentrums Tivoli und dem damit zusammenhängenden Gesamtkomplex 

Shoppi-Tivoli/Limmatpark/Umweltarena sprechen soll, legt der Beschwerdegegner 

nicht dar und ist auch nicht ersichtlich.52 

2.2.2.2. Zu Erwägung 2b): 

59 Der Beschwerdegegner behauptet, der Fachmarkt OBI habe »lediglich 10'000 m² 

Verkaufsfläche und lediglich 300 Parkplätze und lediglich rund geschätzte 200'000 

Jahresfahrten«, weshalb er gegenüber dem ganzen Einkaufszentrum Tivoli mit 

                                            
51  Art. 29 Abs. 2 BV. 
52  Vgl. dazu auch hinten Ziffer 68. 
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über 95'000 m² Verkaufsfläche und 4355 Parkplätzen und durchschnittlichen Jah-

resfahrten von rund 5'000'000 »ein absoluter "Nebenschauplatz"« sei. 

60 Diese Betrachtungsweise ist in dreifacher Hinsicht falsch: 

♦ Hinsichtlich der Wesentlichkeit der Erweiterung zu betrachten ist vorab 
die mit dem Gestaltungsplan HGO vorgesehene gesamte Anlage, für 
welche bereits eine UVP durchgeführt wurde, also nicht nur der OBI-
Fachmarkt für sich allein. 

♦ Ob mehrere funktionell zusammenhängende Anlagen im Sinne von Art. 2 
Abs. 4 LRV im Falle einer Erweiterung insgesamt als Neuanlage gelten 
entscheidet sich daran, ob mit der Erweiterung höhere oder andere Emis-
sionen zu erwarten sind. Das Verhältnis zwischen der bestehenden Anla-
ge und ihrer Erweiterung ist dabei nicht massgebend. Erst recht gilt dies, 
wenn die Erweiterung für sich allein schon UVP-pflichtig ist. 

♦ Das gilt auch unter dem Aspekt von Art. 2 Abs. 1 UVPV, weil jede Erwei-
terung, welche für sich allein schon UVP-pflichtig ist, als wesentliche Än-
derung im Sinne dieser Bestimmung gelten muss.53 

61 Die vom Beschwerdegegner geforderte Identität der Bauherrschaft entspricht nicht 

den bundesrechtlichen Vorgaben. Es genügt bereits eine Zusammenarbeit ver-

schiedener Bauherrschaften.54 Das dazu betreffend den hier gegebenen konkre-

ten Sachverhalt Notwendige wurde bereits gesagt.55 

62 Relevant ist nicht, ob das Tivoli gut ohne OBI bzw. OBI gut ohne Tivoli bestehen 

kann, wie der Beschwerdegegner behauptet. Entscheidend ist, dass hier zwischen 

OBI und Tivoli die dargestellten funktionellen Zusammenhänge bestehen56, wes-

halb sich die beiden zusammengebauten und auch über die gemeinsame Parkie-

rung verbundenen publikumsintensiven Einrichtungen gegenseitig ergänzen und 

so die von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung geforderte betriebliche Ein-

heit57 ergeben. Das in § 3 SNV erwähnte Richtprojekt vom 22. Juli 2011, welches 

                                            
53  BGE HIRZENBACH ZÜRICH 1A.136/2004 E. 2.4.1. 
54  BGE PRATTELN 1A.110/2006 E. 2.8. 
55  Vgl. vorn Ziffer 12. 
56  Vgl. vorn Abschnitt 2.1. 
57  BGE BÖTTSTEIN 1A.129/2005 E. 3.2 und 1A.110/2006 E. 2.5 a.E. 
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auch Grundlage des UVB bildet58, wird von der Mitbeteiligten denn auch bezeich-

nenderweise – nomen est omen! – »Tivoli Garten« genannt, womit die enge Ver-

bindung bzw. der funktionelle Zusammenhang bereits im Namen zum Ausdruck 

gebracht wird. 

63 Es geht im vorliegenden Fall denn auch nicht um ein blosses kommunales 

Parkleitsystem59 oder um die blosse gemeinsame Benützung einer öffentlichen 

Strasse60 bzw. entsprechende Vorschriften seitens der Gemeinde. Vielmehr wer-

den die beiden Bauten und die Parkhäuser von OBI und Tivoli direkt funktionell 

miteinander verbunden61, was nur aufgrund eines entsprechenden Zusammenwir-

kens der Bauherrschaften bzw. Investoren und Grundeigentümer möglich ist und 

für sich allein schon den funktionellen Zusammenhang gemäss der bundesgericht-

lichen Rechtsprechung begründet.62  

64 Impulsgeberin für die konkrete Ausarbeitung des Gestaltungsplans in der vorlie-

genden Form war denn auch die Mitbeteiligte, welche im Planungsbericht explizit 

als »Projektentwickler« bezeichnet wird63. Im UVB wird die Mitbeteiligte als »Bau-

herr« bezeichnet64; deren Projekt wird unter Bezugnahme auf das Richtprojekt 

Tivoli Garten« im 2. Abschnitt des UVB beschrieben65. Wenn dort das »Konzept« 

des Projekts der Mitbeteiligten als »Ergänzung des Einkaufszentrums Tivoli durch 

einen OBI-Markt angrenzend an das bestehende Einkaufszentrum« beschrieben 

wird und auch dargestellt wird, »das Niveau +1, das als Gartenebene bezeichnet 

wird, stellt eine niveaufreie Verbindung zu den bestehenden Einkaufszentren Tivoli 

dar«, ist dies Beweis genug für den von der Mitbeteiligten gewollten funktionellen 

Zusammenhang. 

                                            
58  UVB S. 3. 
59  BGE PRATTELN 1A.110/2006 E. 2.6. 
60  BGE PRATTELN 1A.110/2006 E. 2.7.2. 
61  Vorn Ziffer 13. 
62  BGE ST. MORITZ 1A.133/2003 E. 2 und 1A.110/2006 E. 2.7.2. 
63  Planungsbericht S. 14. 
64  UVB S. 1. 
65  UVB S. 2. 
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65 Was der Beschwerdegegner damit ausdrücken will, die Erschliessung sei »syste-

matisch«, ist nicht nachvollziehbar. Dass die Erschliessung und Parkierung »land-

sparend« sei, ist kein relevantes Kriterium für die Frage des funktionellen Zusam-

menhangs bei der UVP-Pflicht. Ebenso wenig die vom Beschwerdegegner hier ins 

Feld geführte Verdichtung. 

66 Dass man die Erschliessung in der HGO auch völlig losgelöst von der Parkierung 

und Erschliessung im Tivoli beschliessen könnte, wie der Beschwerdegegner be-

hauptet, ist angesichts der tatsächlich geplanten funktionellen Verbindung zwi-

schen OBI und Tivoli irrelevant. Entscheidend ist, was konkret geplant ist und rea-

lisiert werden soll: Ein gegenseitig verbundener, sich gegenseitig ergänzender 

Fachmarkt-/Einkaufszentrumskomplex OBI-Tivoli, ein Zusatznutzen OBI für Tivo-

li.66 

67 Der Beschwerdegegner verkennt die dargelegte Sach- und Rechtslage grundle-

gend, wenn er polemisiert, es könne rechtlich nicht angehen, dass eine bereits seit 

Jahrzehnten bestehende Grossanlage nur wegen einer »zufällig« in der Nachbar-

schaft neu zu erstellenden Baute plötzlich als im Sinne des USG (LRV) als um-

weltrechtlich nicht saniert zu qualifizieren sei. Von einem »Zufall« könnte eben nur 

dann die Rede sein, wenn keine funktionellen Zusammenhänge zwischen den 

beiden Anlagen existierten. Angesichts der dargestellten bewussten Verbindung 

der beiden Anlagen und der gewollten gegenseitigen Ergänzung67 von »Zufall« zu 

sprechen, ist hingegen abwegig. 

68 Dass das Tivoli umweltrechtlich saniert sei, ist eine haltlose Behauptung des 

Beschwerdegegners, solange für das Tivoli und für den damit zusammenhängen-

den Gesamtkomplex Shoppi-Tivoli/Limmatpark/Umweltarena nie eine UVP durch-

geführt wurde. Ob die Mobilitätsvereinbarung vom 18. Dezember 2006 den sich 

aus einer umfassenden UVP ergebenden Massnahmen bereits genügt, wird erst 

eine solche umfassende UVP zeigen. Das muss jedenfalls allein schon deshalb 

bestritten werden, weil gemäss der vom Beschwerdegegner erwähnten Mobilitäts-

                                            
66  Vgl. vorn Ziffer 11. 
67  Vgl. vorn Ziffer 11 und 13. 
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vereinbarung bei der Parkplatzbewirtschaftung die erste Dreiviertelstunde gratis 

ist. Im Übrigen gehen Massnahmen, welche sich aus einer UVP ergeben, regel-

mässig weit über das hier vom Beschwerdegegner Aufgelistete hinaus, soweit 

dieses überhaupt umweltrechtlich relevant ist. 

69 Der Beschwerdegegner argumentiert überdies ausgesprochen widersprüchlich, 

wenn er einerseits behauptet, das Einkaufszentrum Tivoli sei umweltrechtlich sa-

niert, und er andererseits geltend macht, eine UVP über das gesamte Gebiet in-

klusive Anordnung von weiteren Massnahmen zur Verkehrsberuhigung 

bzw. -begrenzung für das gesamte Gebiet würde einen ungerechtfertigten Eingriff 

in die Eigentumsgarantie der Bauherrschaft Tivoli bzw. deren Nachfolger, Mieter 

etc. führen. Wenn das Einkaufszentrum Tivoli tatsächlich umweltrechtlich saniert 

wäre, wie der Beschwerdegegner fälschlicherweise behauptet, wären aufgrund 

der UVP gar keine zusätzlichen Massnahmen nötig. 

70 Die rechtliche Polemik des Beschwerdegegners auf Seite 6/7 des Entscheids und 

seine verfehlte Berufung auf die Eigentumsgarantie stehen denn auch im offen-

sichtlichen Widerspruch zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung68, weshalb sich 

weitere Ausführungen dazu erübrigen. 

2.2.2.3. Zu Erwägung 3: 

71 Bestritten unter Verweis auf das bereits Ausgeführte. 

 

* * * 

  

                                            
68  BGE FREIENBACH 131 II 103 E. 2.1.2. 
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Aus allen diesen Gründen ist die Beschwerde gemäss den eingangs gestellten 

Rechtsbegehren gutzuheissen. Ausgangsgemäss wird der Beschwerdegegner 

bzw. eventualiter die Mitbeteiligte kosten- und entschädigungspflichtig. 

 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
M. Pestalozzi 
 
 
 
 

Dreifach 

 

3 Beilagen gemäss separatem Verzeichnis 
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